
SCHO R NDORF >> 
DIE DAIMLERSTAD~ 

Stadtverwaltung Schomdorf, Oberbürgermeister, Postfach 15 60, 73605 Schomdorf 

An Frau 
Friederike Köstlin 
Rudersbarger Straße 23 
703614 Seherndorf 

Lärmaktionsplanung für Schorndorf-
Kenntnisgabeverfahren im Gemeinderat und Ortschaftsrat Miedeisbach 

Sehr geehrte Frau Köstlin, 

Oberbürgermeister 
Mattbias Klopfer 

Rathaus 
Marktplatz 1 
73614 Schomdorf 

Telefon 07181 602-100 
Telefax 07181 602-104 
matt:h.ias.klopfer@schomdorf.de 
www.schomdorf.de 

Ihre Nachrichtvom 10.12.2014 
IhrZeichen 
Unser Zeichen ar 

16. Dezember 201't-

vielen Dank für ihr Schreiben vom 1 0.12. 2014, in dem Sie die Vergehensweise der Stadt Seherndorf bezüglich 
Lärmaktionsplanung kritisieren und die Stadtverwaltung Seherndorf auffordern tätig zu werden. 

Zunächst verweise ich nochmals auf die Gemeinderatsdrucksache Nummer 030/2014, in der wir dargestellt 
haben, dass für die Aufstellung der Lärmaktionspläne für Orte in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen in Baden 
- Württemberg die Städte und Gemeinden zuständig sind. Es handelt sich dabei um eine weisungsfreie 
Pflichtaufgabe. Mithin entscheiden die Städte und Gemeinden, ob und gegebenenfalls wo, in ihrem 
Hoheitsgebiet Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden müssen, also ein Aktionsplan 
auszuarbeiten ist, oder nicht. 

Wir lassen durch ein Fachbüro derzeit für das gesamte Stadtgebiet von Seherndorf einen 
Verkehrsentwicklungsplan erstellen. Die darin erhobenen Verkehrsmengen stellen eine notwendige und 
wichtige Grundlage für einen Lärmaktionsplan dar. 

Ich schlage vor, dass wir zunächst die Ergebnisse der Verkehrserhebungen im Zusammenhang mit dem 
Verkehrsentwicklungsplan abwarten und die Auswirkungen im Hinblick auf einen Lärmaktionsplan mit dem 
beauftragten Verkehrsplanungsbüro abstimmen. Dies hat Herr Beier in der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderatsam 20.11 .2014 dem Gemeinderat mitgeteilt. 

Über die weiteren Schritte wird der Fachbereich den Gemeinderat entsprechend informieren. 

Mit freundlichen Grüß n 

MatthJZop~j 
Oberbürgermeister 

E-Mail-Adresse vorerst nur für formlose Mitteilungen ohne elelctrortische Signatur I 

Öffnungszeite n 
Mo - Mi 8 .00- 12.30 Uhr, Do 8.00- 12.30 Uhr und 15.00- 18.00 Uhr, Fr 8 .00- 12.00 Uhr 

Bankverbindungen 
Kreissparkasse Waiblingen, BLZ 602 500 10, Konto 5 000 036, BIC: SOLADESlWBN,lBAN: DE10 6025 0010 0005 0000 36 
Volksbank Stuttgan eG, BU 600 901 00, Konto 15 104 001, BIC: VOBADESS, IBAN: DE73 6009 0100 0015 1040 01 
UmsatzSteuer-IdNr. OE 146615977 
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